
Suspension von Bilateralen Abkommen

Sollte die Schweiz einmal eine Ausnahme von EU – Recht im Vertragsbereich wünschen, 
dann darf sie „in Einhaltung ihrer verfassungsrechtlichen Verpflichtungen“ einen Beschluss 
herbeiführen. Die Schweiz „verfügt (dafür)... über eine Frist von höchstens zwei Jahren“, bei 
einem Referendum sogar drei Jahren. (Art 14 Ziff.3)
Beharrt die Schweiz auf der vom Bundesrat als Verhandlungserfolg errungenen eigenstän-
digen Lösung, so kann die EU das Streitbeilegungsverfahren in Bewegung setzen. Stellt 
sich dabei die Frage, ob die schweizerische Lösung EU-Recht widerspricht, wird der Euro-
päische Gerichtshof eingeschaltet. Das Verfahren um die Wohnbaugenossenschaften in 
Holland dauerte bis zum Urteil des EuGH 16 Jahre, jenes über die Benutzung der Bus-
Streifen in London über 6 Jahre. Dazu kommt noch die Zeit für all die Konsultationen vor 
den Gemischten Ausschüssen. 
Unterliegt die Schweiz nach diesem langjährigen Streitbeilegungsverfahren, will sie aber 
trotzdem noch an der eigenen Lösung festhalten, dann darf die EU
 
„Ausgleichsmassnahmen bis hin zur teilweisen oder vollständigen Suspendierung des betrof-

fenen 
Abkommens, bzw. der betroffenen Abkommen ergreifen“. (Art 10, Ziff 6)

Die Dauer einer Suspendierung ist nicht festgelegt. Die Suspendierung eines ganzen Ab-
kommens schafft dieses Bilaterale Abkommen praktisch ab. Mehr dazu unter „Zerstörung 
des Bilateralen Wegs“. 
Noch problematischer ist das Recht der EU, ein Bilaterales Abkommen teilweise zu sus-
pendieren. Nachdem die EU sicher nicht jene Teile suspendieren will, die zu ihren Gunsten 
sprechen, ist anzunehmen, dass Rechte der Schweiz suspendiert werden. Das Schöne daran 
ist für die EU, dass die Pflichten der Schweiz dann bestehen bleiben. Vor kurzem haben 
wir dem Weiterbestand der Bilateralen Abkommen mit der EU per Volksabstimmung zu-
gestimmt. Sollen wir jetzt im Rahmenabkommen der EU die Kompetenz geben, die eben 
genehmigten Verträge zeitlich unbeschränkt zu „suspendieren“?

Das Rahmenabkommen mit seinem Recht der EU, 
Teile oder ganze Bilaterale Abkommen zu suspendieren 

zerstört den Bilateralen Weg
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